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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.2003

Norm

ABGB §1295 IId2

Rechtssatz

Die Genehmigung oder Überwachung einer Anlage durch die zuständige Behörde beziehungsweise die Erfüllung ihrer

Au4agen bedeutet nicht notwendig, dass der Inhaber einer Anlage keine weiteren Vorkehrungen zur Vermeidung oder

Verringerung von Gefahren zu tre7en hat. Insbesondere befreit ihn eine einmal erteilte Benützungsbewilligung nicht

von seiner Sorgfaltsp4icht gegenüber Benützern der Anlage; er hat sie in einem möglichst gefahrlosen Zustand zu

erhalten, was auch die Anpassung an neue Sicherheitsstandards bedeuten kann.
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